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@@lp) Bundessektion Hochschullehrer 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 TeL: Wien (0222) - 735581 - 463 DW 

I An das Px;äsidium d. Na,tionalrates: 

An das Bundesministerium ~ür Wissenschaft und Forschuna 

Tr An die österreichische Ärztekammer 

An das,Bräsidium der Gewerkschaft Ö~~.Dienst 

L 

Unser Zeichen - bitte anführen 

282/85 wi 
Ihr Zeichen 

Betrif~t: Ausbildung zum Facharzt ~ür Zahn-,Mund- u.Kie~erheilkunde 
BMfWuF GZ.86/13-110A/85 vom 2.8.1985 
Ansuchen um Fristerstreckun~ 

Das BM~WuF übermittelte unter oa.Gesch~ftszahl den Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem die Verordnung betreffend die Regelung 
der Ausbildung zum Zahnarzt, BGBJ,.Nr.381/1925, in der Fassung BGB1. 
Nr. 51/1930, geändert werden so),l. 

Da in dem vorgelegten Entwur~ dienst- und besoldungsrechtliche Be­
st,immungen creändert werden, die derzeit: auF jene KoJ:1_e~:ren ange­
wendet werden, die in der Ausbildung zum Facharzt ~lir Zahnheilkunde 
stehen, ersucht die Bundessektion Hochschu]lehrer um Fristerstreckung. 

Begründung: In der kurzen, für die Begutachtung zur Verfügung stehenden 
Zeit wurden EinwenduDcren sowohl fachlicher aJs auch sozialrechtlicher 
Art vOrl}eb"':'Cicht, so daß d::::-ingend eine Verha,ndlung mit den dar::ür zu­
stMndigen Vertretungsorganen (Öst.Ärztekammer, Gew.öff.Dienst, 
Klinikvertretern) zu ~ordern ist. 

Für die Bundessektion Hochschullehrer 

ErCjcht an: Priis. cl. Nationalrates 
BfH:VJuF / 'I 1 Ol'~ 
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